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Könnte ein Rechtshilfegesetz überhaupt nützen? 
Verwicklung liechtensteinischer Firmen mit Wiener Krankenhaus-Skandal / Diskussion im öffentlichen Landtag 
Die Allire um das Allgemeine Kranken
haus Wien (AKH) zog, wie in der ein
schlägigen Presse sogleich genüsslich aus
gebreitet wurde, ihre Fäden bis nach 
Liechtenstein und in die Schweiz. Das 
Landgericht für Strafsachen in Wien stell
te deshalb ein Ansuchen um Rechtshilfe 
an die Regierung, die schliesslich — nach 
den geltenden prozessoralen Nonnen 
vom liechtensteinischen Landgericht aus
geführt — auch gewährt wurde. Die Be
gleitumstände, beispielsweise die Veröf
fentlichung der Einvernahmeprotokolle 
in österreichischen Zeitungen, veranlas
ste den Abgeordneten Dr. Wolfgang Fe
ger zur Anfrage an die Regierung, wes
halb ausländische Beamte in unserem 
Lande Amtshandlungen vornehmen 
dürften. 

In Anbetracht der besonderen Aktuali
tät und Bedeutung der Frage hatte die 
Regierung im Sommer mit ihrer Antwort 
nicht bis zur nächsten Landtagssitzung 
zugewartet, sondern ihre Beantwortung 
bereits am 24. Juli publiziert. Ordnungs
halber bildete die Antwort der Regierung 
aber dennoch Gegenstand einer Behand
lung anlässlich der letzten Landtagssit
zung, wo dazu einige kritische Äusserun
gen zu vernehmen waren. 
Antwort nicht befriedigend 
Der Unterzeichner der Anfrage bekannte 
sich gleich zu Beginn seiner, Stellungnah-

Hilfe für 
El-Asnam 
Aufruf des Liechtensteinischen 
Roten Kreuzes 
Über die Landespresse haben wir 
Sie gebeten, für die Erdbebenkata
strophe in der Algerischen Stadt El-
Asnam Hilfe zu leisten. Die einge
troffenen Bilder sind erschütternd. 
Die Katastrophe hat ein weit grös
seres Ausmass angenommen, als 
anfangs gedacht. Viele tausend To
te, zehntausende von Verletzten, 
über 100 000 Obdachlose. Die in
ternationale Hilfeleistung ist bei
spielhaft angelaufen. Innert kürze
ster Frist sind die Rettungsaktionen 
organisiert worden, und sind in vol
lem Gange. 
Wir bitten nach wie vor um Spen
den, die nützlich verwendet wer
den. Spenden können überwiesen 
werden: 
- Postcheckkonto 90 10 364 oder 
- Liechtensteinische Landesbank 

oder 
- Bank in Liechtenstein AG oder 
- Verwaltungs- und Privatbank 

AG 
mit dem Vermerk «Algerien». 

Liechtensteinisches Rotes Kreuz 

me über die Antwort der Regierung nicht 
befriedigt, da nach seiner Ansicht «die 
Bestimmungen des Rechtshilfeabkom
mens verletzt worden sind und dass die 
Regierung die Interessen des Landes 
nicht in gebührlicher Weise wahrgenom
men hat». Entgegen der in der Anfrage 
bereits kritisierten Tatsache der Recht
sungleichheit -
« Österrreich hält kein Gegenrecht und 
würde der Anwesenheit ausländischer 
Organe nicht zustimmen» — hatte die 
Regierung in ihrer Antwort darauf hinge
wiesen, dass die in einem Rechtshilfever
trag geforderte Gegenseitigkeit gewähr
leistet sei. 

Feger jedoch konnte nachweisen, dass 
zu jenem Zeitpunkt noch ein Vorbehalt 
auf österreichischer Seite Gültigkeit hat
te, ein Gegenrecht also damals noch nicht 
existierte. Zum Zeitpunkt der Behand
lung im Landtag jedoch war dieser Vor
behalt, mit Wirkung ab 1. Juli 1980, nicht 
mehr existent, das Gegenrecht in der Ge
währung von Rechtshilfe in Strafsachen 
also vollumfänglich vorhanden. Wenn 
demnach eine Kritik an der Handlungs
weise der Regierang vor diesem Zeit
punkt noch gerechtfertigt war, so ist sie 
heute — und übrigens schon zur Zeit der 
Veröffentlichung der Beantwortung der 
Anfrage - hinfällig. 

Zum Nachteil unseres Landes 
Schwerwiegender als diese Ungenauig-
keit der  Regierung, die freilich nicht ba
gatellisiert werden sollte, wiegt deshalb 
der Vorwurf, das Rechtshilfebegehren sei 
«zum Nachteil und gegen die Interessen 

unseres Landes» gewährt worden. Diese 
Nachteile des ohne Gegenrecht durchge
führten Verfahrens wurden von ihm zwar 
nicht näher erläutert, doch lässt sich un
schwer aus den anderen Stellungsnahmen 
im Landtag und - unter gewissen Vorbe
halten - aus den Veröffentlichungen in 
der österreichischen Presse sowie aus 
Äusserungen unterrichteter Kreise hier 
im Lande zusammenreimen, dass damit 
nur die - vornehm ausgedrückt - aus 
der sehr liberalen Haltung der zuständi
gen Gerichtsinstanzen erwachsenen 
Dienstfertigkeiten gemeint sein konnten. 

Fiskalverfahren im Nachhinein 
Zwar hatte die Regierung in-ihrem um
fangreichen Bericht dargelegt, dass ge
mäss den Bestimmungen des Rechtshilfe
abkommens mit Österreich nur dann 
Rechtshilfe gewährt werde, wenn von der 
ersuchenden Behörde hinreichende Zusi
cherungen vorlägen, dass im Ermittlungs
verfahren gewonnene Erkenntnisse aus
schliesslich in gemeinrechtlichen Straf
verfahren, nicht aber in einem Fiskal ver
fahren verwendet würden. Aussenmini-
ster Pahr zitierte ausserdem bei seinem 
Besuch in unserem Lande in diesem Zu
sammenhang ein Schreiben des öster
reichischen Finanzministeriums, wonach 
die Ermittlungsergebnisse keinesfalls in 
einem Fiskalverfahren Verwendung fin
den würden. Doch das war bekanntlich 
im nachhinein. Und überdies lässt sich 
aus dieser Äusserung - und natürlich 
auch aus entsprechenden Pressemittei
lungen - unschwer nachweisen, dass aus 
den nach Wien überstellten Dokumenten 

Ärztliche Notfall Versorgung in Liechtenstein: 

Neuregelung der Dienstzeit 
In ihrer Sitzung vom letzten Dienstag hat 
die Regierung den Verordnungsentwurf 
über die Änderung der Verordnung vom 
20. März 1979 über die ärztliche Notfall
versorgung genehmigt. Mit dieser Ver
ordnung werden die Dienstzeiten der 
ärztlichen Notfallversorgung folgender-
massen geregelt: Der Wochenenddienst 
beginnt jeweils samstags um 8.00 Uhr 
und endet montags um 8.00 Uhr. Er wird 
geteilt von samstags 8.00 Uhr bis sonn
tags 8.00 Uhr und sonntags 8.00 Uhr bis 
montags 8.00 Uhr. 
An unmittelbar aufeinanderfolgenden 
Sonn- und Feiertagen fällt die Grenze 
zwischen je zwei Diensten auf 08.00 Uhr.  
Der  nächtliche Notfalldienst beginnt an 
Werktagen um 18.00 Uhr und dauert bis 
08.00 Uhr  des folgenden Tages. Dies gilt 
auch am Vorabend und während der 
Nacht zum Feiertag. 

Inkrafttretung am 1. Dezember 
Diese Verordnung wird am 1. Dezember 
1980 in Kraft treten. Sie wurde im Ein
vernehmen mit der liechtensteinischen 
Ärzteschaft erarbeitet. Die Listen für den 

Samstagsnotfalldienst und für den nächt 
liehen Notfalldienst erhalten die prakti
zierenden Ärzte, die Polizei, die Landes 
Zeitungen, die Spitäler Vaduz, Grabs und 
Walenstadt sowie der Rettungsdienst und 
das Liechtensteinische Rote Kreuz. 

Notfalldienst des Fürsorgeamtes 
aufgehoben 
Über Antrag des Fürsorgeämtes wird der 
amtliche Notfalldienst des Fürsorgeamtes 
über Samstag, Sonntag und Feiertag auf
gehoben. Der im Dezember 1979 ver
suchsweise eingeführte Notfalldienst hat
te den Zweck, für dringliche Fälle des 
Fürsorgeamtes präsent zu sein. Die Er
fahrungen haben gezeigt, dass im Jahre 
1980 nur an wenigen Wochenenden ein
zelne Interventionen seitens des Fürsor
geamtes stattfanden. Von diesen wenigen 
Interventionen sind es ausschliesslich 3-4 
Personen bzw. Familien, die den Notfall
dienst regelmässig in Anspruch nehmen. 
Durch den Ausbau des ärztlichen Notfall-
dienstes erübrigt sich der Notfalldienst 
des Fürsorgeamtes. Dieser wird somit auf 
den 1. Dezember 1980 aufgehoben. 

«Wie die Jungfrau zum Kind» 
Zum Rücktritt des österreichischen Generalkonsuls/von Walter B. Wohlwend 
Der Rücktritt von Dr. Herbert Batliner 
als Generalkonsul bringtzweifellos einen 
bedauerlichen, persönlichen Verlust in 
der Pflege der traditionell guten, ja aus
gezeichneten Beziehungen zwischen der 
Republik Österreich und unserem Lande 
mit sich. Und es ist sicher für manchen 
Beobachter fast paradox, dass Dr. Her
bert Batliner ausgerechnet wegen des 
AKH-Skandals auf die Weiterführung 
seines Mandates verzichtet hat; wegen 
einer Affäre mithin, mit der er auch in 
seiner hauptberuflichen Tätigkeit als 
Rechtsanwalt nichts zu tun hat und zu der 
er (so ORF-Redaktor Elmar Oberhauser 
am Dienstag abend am Radio) «wie die 
Jungfrau zum Kind» gekommen ist. 

Zum Stolperdraht für den österreichi
schen Generalkonsul in Liechtenstein 
wurde ein Vortrag, den er am 4. Oktober 

vor dem Rechtsanwaltskammer-Tag in 
Feldkirch gehalten hatte. Herbert Batliner 
ging darin kritisch auf das Rechtshilfever
fahren im Zusammenhang mit dem soge
nannten AKH-Skandal ein und zeigte 
auch Fehler und Schwachstellen auf, die 
sich österreichische Instanzen in diesem 
Verfahren hatten zuschulden kommen las
sen (siehe Seite 3 im heutigen VOLKS-
BLATT). Für das hochsensibilisierte, in
nenpolitische Reizklima, das in Österreich 
seit der Untersuchung im AKH-Skandal 
herrscht, war solches schon zuviel. Her
bert Batliner geriet zwischen die Mahlstei
ne der innenpolitischen Auseinanderset
zungen in Wien. Daran änderte auch die 
Tatsache nichts, dass prominente Juristen 
in Österreich die Ausfährungen Dr. Batli-
ners vor der Rechtsanwaltskammer als 
fachlich hochstehend und korrekt bezeich

neten. Das Lob für den Juristen Batliner 
wurde zum Tadel für den Generalkonsul, 
als der er schliesslich den Hut nahm. 
Dr. Herbert Batliner ist ein wohlhabender 
Mann und hat daraus auch niemals ein 
Hehl gemacht. Und wer sich so in unserem 
Lande gibt, der hat automatisch auch sei
ne Neider. Es wird deshalb nicht an Leu
ten fehlen, welche seinen Rücktritt als Ge
neralkonsul und die damit zusammenhän
genden Fragen mit einer gewissen Scha
denfreude' registrieren. Wie lange diese 
Freude weilt, sei dahingestellt. Denn mit 
Dr. Herbert Batliner scheidet fraglos einer 
der besten Interessenvertreter aus dem 
Amt, den Österreich je in Liechtenstein 
(und wohl auch in der übrigen Welt) hatte. 
In seiner mehr als 10jährigen Amtsperiode 
hat sich Generalkonsul Dr. Herbert Batli
ner höchste Verdienste um das Ansehen 

belastende, für ein Fiskalverfahren aus
reichende Erkenntnisse gewonnen wor
den sind. Wieweit diese Tatbestände aus 
dem Fiskalbereich, das ausdrücklich nicht 
Gegenstand des österreichisch-liechten
steinischen Rechtshilfeabkommens ist, 
dennoch ihre zweckentsprechende Ver
wendung finden werden, wird die Zu
kunft weisen. Was Wunder also, wenn -
zwar ohne näheres Eingehen auf zweifel
los vorhandene Detailkenntnisse - der 
VU-Fraktionssprecher Dr. Franz Beck 
im Landtag für die Zukunft eine 
«einwandfreie Durchführung der Ab
kommensbestimmungen» forderte, für 
den Abgeordneten Dr. Wolfgang Feger 
eine «genauere Überprüfung durch unse
re eigenen Instanzen am Platze ist» und 
Landtagspräsident Dr. Karlheinz Ritter 
den Ratschlag erteilte, «jeden einzelnen 
Fall sorgfältig zu überprüfen». 

Undichte Stellen in Wien 
Die Regierung hat in ihrer Antwort den 
Ball an die österreichischen Behörden zu
rückgespielt und vor allem ausdrücklich 
darauf verwiesen, dass die undichten 
Stellen im Rahmen des Rechtshilfever
fahrens eindeutig in Wien zu orten sind. 
Doch, so fragt man sich, wie kommen, 
derartig belastenden Dokumente, die 
ausserdem noch einseitig auf dem fiskali
schen Sektor angesiedelt sind, überhaupt 
bis nach Wien? Die Rechtshilfe in Straf
sachen besteht nach den Ausführungen 
der Regierung in der Vornahme von Un
tersuchungshandlungen oder in der  Über
mittlung von Beweisstücken, Akten oder 
Schriftstücken, wobei im Rahmen des 
Zusatzprotokolls «fiskalische Strafsa
chen» - also devisenrechtliche, zoll- und 
steuerrechtliche sowie abgabenrechtliche 
Tatbestände - ausgeklammert werden. 

Nicht nur bedauerlich 
Wenn also in der österreichischen Presse 
Material aus diesem Bereich publiziert 
werden konnte, dann ist dies nicht nur 
«sehr bedauerlich» und «widerspricht den 
Grundsätzen eines geordneten internatio
nalen Rechtshilfeverkehrs» (so der Re
gierungsbericht), sondern dann gilt es 
auch, bei den eigenen Behörden jene 
Schwachstellen aufzuspüren, die entwe
der aus Unkenntnis der Rechtslage (was 
eigentlich unentschuldbar wäre) oder auf
grund einer unverantwortlich hohen Por
tion Blauäugigkeit die österreichischen 
Ermittlungsbehörden mit der vollen Kel
le bedienten. Sollte dies der Fall sein, was 
unschwer nachzuweisen wäre, so ist frag
lich, ob  der prüfenswerte Vorschlag des 
Landtagspräsidenten, ein Rechtshilfege
setz zu schaffen, überhaupt sinnvoll ist. 

Die Steuerfahnder bestimmter Staaten 
bedienen sich nach den Worten des Land
tagspräsidenten «recht eigenartiger Me
thoden». Leichtes Spiel für sie, wenn 
nicht einmal mehr die elementarsten Be
stimmungen der bestehenden Rechts
grundlagen eingehalten werden. 

Günther Meier 

der benachbarten Republik Österreich in 
unserem Lande erworben. Zahlreich wa
ren die Persönlichkeiten aus Kultur, Poli
tik und Wirtschaft, die aufgrund der Initia
tive Herbert Batliners hierzulande die 
österreichische Sache immer wieder glanz
voll darzulegen wussten. Und die offiziel
len Veranstaltungen (beispielsweise aus 
Anlass des österreichischen Staatsfeierta
ges oder Empfänge bei Jubiläen unseres 
Nachbarlandes), die vom österreichischen 
Generalkonsulat in Vaduz veranstaltet 
wurden, hatten ausnahmslos Stil und 
Würde. 
Und weil Dr. Herbert Batliner sein Ehren
amt ernster nahm als dies mancher Berufs
konsul tut oder tun hätte können, verur
sacht sein Rücktritt eine Lücke. Die entste
hende Vakanz werden nicht nur die rund 
2000 Angehörigen der Österreicher Kolo
nie im Lande konkret zu spüren bekom
men. Man wird sich hierzulande auch 
sonst nur schwer an den Gedanken ge
wöhnen können, dass die österreichischen 
Interessen in Zukunft wieder von Zürich 
aus wahrgenommen werden. 

Interessen-
kollision 
Eine Mitteilung des 
österreichischen 
Generalkonsulates 
(Mitg.) - Herr Honorargeneralkonsul 
Dr. Dr. Herbert Batliner hat mit ein
monatiger Kündigungsfrist dem 
Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten der Republik 
Österreich seine Funktion als Ho
norargeneralkonsul aufgekündigt. 
Die Aufkündigung erfolgte, weil 
österreichischerseits eine Interes
senkollision als Rechtsanwalt und 
als Österreichischer Honorartitular 
in Liechtenstein gegeben sein 
könnte, die nicht vorhersehbar war. 
Diese Kollision könnte geeignet 
sein, Interessen Österreichs zu be
einträchtigen. 
Die Interessenkollision wird auf
grund eines Vortrages, den Herr Dr. 
Batliner anlässlich des  österreichi
schen Rechtsanwaltskammertages 
gehalten hat, angenommen. Das 
Thema seines Vortrages war «Das 
Fürstentum Liechtenstein und der 
internationale Rechtshilfeverkehr in 
Strafsachen». In diesem Vortrag 
hat Herr Dr. Batliner auf Mängel 
hingewiesen, die in der Rechtshilfe 
nach seiner Ansicht als Jurist vor
gekommen sind. 
Das österreichische Aussenmini-
sterium hat angenommen, dass  
aufgrund dieses Referates wesent
liche Interessen Österreichs beein
trächtigt werden könnten. Diese An
nahme hat Herrn Dr. Batliner veran
lasst, seine Funktion niederzule
gen. 
(Österreichisches Konsulat, Vaduz) 

Titel
verteidigung? 
VOLKSBLATT-Gespräch mit 
Weltcupsleger Andi Wenzel 
In rund sieben Wochen fällt der Start-
schuss zum Ski-Weltcup 1980/81. Mo
mentan laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Ein Mann allerdings Ist 
derzeit praktisch zur Untätigkeit ge
zwungen: Titelverteidiger Andl Wen

zel trägt noch immer einen Gips. Zum 
Saisonstart sollte Andl aber wieder fit 
sein. Wie stehen nun seine Aussich
ten für die kommende Saison? Diese 
und andere Fragen haben wir dem 
Weltcupsieger im Rahmen eines 
VOLKSBLATT-Gesprächs gestellt. Die 
Antworten finden Sie im heutigen 
Sportteil. (Bild:er) 

Heute abend im TaK: 

Kammermusik 
Ani Schnarch und Mioko Kato 
Heute, Donnerstag um 20 Uhr, ver
anstaltet das  Theater am Kirchplatz 
einen Duo-Abend mit der Geigerin 
Ani Schnarch und der Pianistin Mio
ko Kato. Beide Interpretinnen sind 
Preisträgerinnen internationaler 
Wettbewerbe. Auf dem Programm 
stehen die Sonate F-Dur, op: 24 
von Beethoven (Frühlingssonate), 
die Sonate G-Dur, op. 78 von Jo
hannes Brahms, die Sonate Nr. 4 
für Violine solo von Eugene Ysaye 
und die Sonate in A-Dur von Cösar 
Franck. 
Karten zu 13 und 10 Franken 
(Schüler, Studenten und Lehrlinge 
Ermässigung) sind erhältlich im 
Vorverkauf ab  15 Uhr, Tel. 2 41 69 
oder an der Abendkasse ab 19.30 
Uhr. 


